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S a t z u n g 
über die Erhebung von Beiträgen und Kostenerstattungen  
bei der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Wiefelstede 

- Abwasserbeitragssatzung - 
 
 

Auf Grund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung - NGO - (in der Fassung vom 
22.08.1996, Nds. GVBl. S. 382, zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.03.1999, Nds. GVBl. S. 74) 
und der §§ 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes - NKAG - (in der Fassung 
vom 11.02.1992, Nds. GVBl. S. 29, zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.1997, Nds. GVBl.  
S. 374) hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in seiner Sitzung am 14.12.1999 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

Abschnitt I 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Gemeinde Wiefelstede betreibt Kanalisations- und Abwasserreinigungsanlagen 

(öffentliche Abwasseranlagen) als eine jeweils einheitliche öffentliche Einrichtung zur zentra-
len Schmutz- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung nach Maßgabe der Satzung über die 
Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 
der Gemeinde Wiefelstede (Abwasserbeseitigungssatzung) vom 14.12.1992 (Amtsblatt  
Reg.-Bez. Weser-Ems S. 198/1993). 

 
(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 
 

1. Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die jeweilige zentrale öffentliche Abwasser-
anlage einschließlich der Kosten für den ersten Grundstücksanschluss (Abwasser-
beiträge), 

 
2. Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse (Aufwendungsersatz). 
 
 
 

Abschnitt II 
 

Abwasserbeitrag 
 
 

§ 2 
Grundsatz 

 
(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht auf andere Weise gedeckt wird, für die Her-

stellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen öffentlichen 
Abwasseranlagen Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vorteile. 
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(2) Der Abwasserbeitrag deckt auch die Kosten für den ersten Grundstücksanschluss 
(Anschlussleitung vom Hauptsammler bis einschließlich Prüfschacht bzw. Pumpenschacht 
mit elektrischer Steuerungsanlage auf dem zu entwässernden Grundstück bei der Schmutz-
wasserbeseitigung bzw. bis einschließlich Grundstücksschacht bei der Niederschlagswasser-
beseitigung). 

 
 

§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öffentliche Abwasseranlage 

angeschlossen werden können und für die 
 

1. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerb-
lich genutzt werden dürfen, 

 
2. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Ver-

kehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung in der 
Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, 

so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht 
erfüllt sind. 

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich- 

rechtlichen Sinne. 
 
 

§ 4 
Beitragsmaßstab 

 
 I. Der Abwasserbeitrag wird bei der Schmutzwasserbeseitigung nach einem nutzungs-

bezogenen Maßstab berechnet. 
 
(1) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages werden für das erste Vollgeschoss 100 % 

und für jedes weitere Vollgeschoss 60 % der Grundstücksfläche - in tatsächlich bestehenden 
(§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebieten (§ 7 BauNVO) für das 
erste Vollgeschoss 200 % und für jedes weitere Vollgeschoss 120 % der Grundstücksfläche - 
in Ansatz gebracht. 

 
 Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Voll-

geschosse sind. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Ist im 
Einzelfall eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerkes nicht feststellbar, 
werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und 
bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je angefangene 2,20 m Höhe des 
Bauwerkes als ein Vollgeschoss gerechnet. 
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(2) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, 
 

1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist; 

 
2. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und 
 

a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen,  
sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist; 

 
b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen, sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 

fallen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine 
bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 

 
3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB liegen sowie bei Grund-

stücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, sofern sie nicht 
unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen, die Fläche im Satzungsbereich, wenn diese baulich oder 
gewerblich genutzt werden kann; 

 
4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB besteht und 

die nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen, 
 

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles  
(§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 

 
b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise 

im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer 
Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft; 

 bei Grundstücken, die nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum 
Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der 
Straße zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, die in gleichmäßigem 
Abstand von 50 m zu ihr verläuft;  

 
5. die über die sich nach Nr. 2 Buchstabe b oder Nr. 4 Buchstabe b ergebenden Grenzen 

hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze bzw. im Falle von Nr. 4 der der Straße zugewandten Grundstücksseite 
und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der über-
greifenden oder gewerblichen Nutzung entspricht; 

 
6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB die Nutzung als 

Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter 
Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Camping- und Fest-
plätze, nicht aber Flächen für die Landwirtschaft, Sportplätze und Friedhöfe) oder die 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so 
genutzt werden, 75 % der Grundstücksfläche; 
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7. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB die Nutzung als 
Sportplatz oder als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden sowie  

 bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Absatz 4 
BauGB die Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist,  

 die Grundfläche der an die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt 
durch die GRZ 0,2. 

 Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten ver-
laufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt; 

 
8. die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die Abwasser-

anlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. 
 Einzelne Gebäude oder Gebäudeteile sind bei der Berechnung der Grundfläche nur 

dann zu berücksichtigen, soweit sie der Wohnnutzung oder einer gewerblichen Nutzung 
zuzuordnen sind. Andere Gebäude oder Gebäudeteile sind nur dann zu berücksichtigen, 
wenn darin Abwasser anfällt (mit Ausnahme der ausschließlich der landwirtschaftlichen 
Tierhaltung dienenden Gebäudeflächen) bzw. sich der Anschluss wegen von der Art her 
unterschiedlichen Nutzung deutlich erkennbar nur auf einen Teilbereich vorteilhaft 
auswirkt. 

 Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten ver-
laufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt; 

 
9. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch Planfeststellung, berg-

rechtlichen Betriebsplan oder diesen ähnliche Verwaltungsakte eine der baulichen 
Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfalldeponie, 
Untergrundspeicher usw.), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die Planfeststellung, 
der Betriebsplan oder der diesen ähnlichen Verwaltungsakt bezieht. 

 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 1 gilt bei Grundstücken 
 

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (Absatz 2  
Nr. 1 und Nr. 2) 

 
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 
 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen 

Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. von  
§ 11 Absatz 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 
2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe auf ganze Zahlen aufgerundet; 

 
c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 

baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 
geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf ganze Zahlen aufgerundet; 

 
d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von 

einem Vollgeschoss je Nutzungsebene; 
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e) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 
der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, wenn 

 
aa) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft 

festgesetzt ist, die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
 
bb) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet fest-

gesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 
 
cc) die in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung über-

wiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) 
Berechnungswert nach Buchstaben a bis c; 

 
2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 Buchstabe a bzw. Buchstaben d bis g 

oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 Buchstabe b 
bzw. Buchstabe c überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse 
bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungs-
werte nach Nr. 1 Buchstabe b bzw. Buchstabe c; 

 
3. für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter 

Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Camping-, Sport- und 
Festplätze sowie Friedhöfe) oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich 
so genutzt werden, die Zahl von einem Vollgeschoss; 

 
4. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (Absatz 2 Nr. 4), wenn sie 
 

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 

Vollgeschosse; 
 

5. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der Vollgeschosse 
der angeschlossenen Baulichkeit; 

 
6. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch Planfeststellung, berg-

rechtlichen Betriebsplan oder diesen ähnliche Verwaltungsakte eine der baulichen 
Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, bezogen auf die Fläche nach Absatz 2 
Nr. 9, die Zahl von einem Vollgeschoss. 

 
(4) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB oder  

§ 35 Absatz 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahl der Vollgeschosse die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 

 
1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß getroffen sind; 
 
2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmung über 

das zulässige Nutzungsmaß enthält. 
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II. Der Abwasserbeitrag wird bei der Niederschlagswasserbeseitigung nach einem 
nutzungsbezogenen Maßstab berechnet. 

 
(1) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen  Beitrages wird die Grundstücksfläche mit der Grund-

flächenzahl vervielfacht. 
 
(2) Bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit nur unter-

geordneter Bebauung festgesetzt ist oder die tatsächlich so genutzt werden (z. B. Dauer-
kleingärten, Schwimmbäder, Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) sowie bei Grundstücken, 
für die durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, 
werden 75 % der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Für alle anderen Grundstücke gilt 
Abschnitt I Absatz 2. 

 
(3) Als Grundflächenzahl nach Absatz 1 gilt 
 

1. soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Grundflächen-
zahl, 

 
2. soweit kein Bebauungsplan besteht oder in einem Bebauungsplan eine Grundflächen-

zahl nicht bestimmt ist, die folgenden Werte: 
 

Kleinsiedlungs-, Wochenendhaus- und Campingsplatzgebiete ................ 0,2
 
Wohn-, Dorf, Misch- und Ferienhausgebiete ........................................... 0,4
 
Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete i. S. von § 11 BauNVO ............ 0,8
 
Kerngebiete ...............................................................................................  1,0
 

3. für Sport- und Festplätze sowie für selbständige Garagen- und Einstell-
platzgrundstücke ....................................................................................... 

 
1,0

   
4. für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB), Grundstücke, für die 

durch Bebauungsplan landwirtschaftliche Nutzung festgesetzt ist, und 
bei Friedhofsgrundstücken und Schwimmbädern 
..................................... 

 
 

0,2

   
5. für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB), bei denen durch 

Planfeststellung eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung 
zugelassen ist ............................................................................................ 

 
 

1,0
 
6. Die Gebietseinordnung nach Absatz 2 richtet sich für Grundstücke, 
 

a) die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, nach der Festsetzung im 
Bebauungsplan, 

 
b) die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), 

nach der vorhandenen Bebauung in der näheren Umgebung. 
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(4) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB oder  
§ 35 Absatz 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Grundflächenzahl die Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 

 
1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß getroffen sind; 
 
2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmung über 

das zulässige Nutzungsmaß enthält, wobei dann einheitlich die Grundflächenzahl von 
0,4 gilt. 

 
 

 
§ 5 

Beitragssatz 
 

(1) Die Beitragssätze für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen betragen 
bei der 

  1. Schmutzwassserbeseitigung     2,57 Euro/m², 
  2. Niederschlagswasserbeseitigung     2,57 Euro/m². 
 
(2) Die Beitragssätze für die Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der 

zentralen Abwasseranlagen werden im Einzelfall unter Angabe des Abgabentatbestandes in 
einer besonderen Satzung festgelegt. 

 
 

§ 6 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 

des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 

 
 Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur ent-

sprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 7 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen öffent-

lichen Abwasseranlage für das zu entwässernde Grundstück einschließlich der Fertigstellung 
des ersten Grundstücksanschlusses. 

 
(2) Im Falle des § 3 Absatz 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen Anschluss, 

frühestens jedoch mit dessen Genehmigung. 
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§ 8 
Vorausleistung 

 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, sobald 
mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der 
endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig 
ist. 
 
 

§ 9 
Veranlagung, Fälligkeit 

 
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des 
Bescheides fällig. Das Gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung. 
 
 

§ 10 
Ablösung 

 
In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Vertrag 
vereinbart werden. 
 
Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 4 bestimmten Beitragsmaßstabes und 
des in § 5 festgelegten Beitragssatzes zu ermitteln. 
 
Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 
 
 
 

Abschnitt III 
 

Erstattung der Kosten zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 
 
 

§ 11 
Entstehung des Erstattungsanspruchs 

 
Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück einen weiteren 
Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für das die Beitragspflicht bereits ent-
standen ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselbständigte Teilfläche einen eigenen Grund-
stücksanschluss oder nach dessen Beseitigung einen neuen Grundstücksanschluss an die zentrale 
öffentliche Abwasseranlage her (zusätzliche Grundstücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich 
entstandenen Höhe zu erstatten. 
 
§§ 6, 8 und 10 dieser Satzung gelten entsprechend. Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses. 
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§ 12 
Fälligkeit 

 
Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des 
Bescheides fällig. 
 
 

§ 13 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Abgabensatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Abwasserbeitragssatzung vom 14.06.1993 (Amtsblatt Reg.-Bez. Weser-Ems  
S. 719) außer Kraft. 
 
 
 
 
Wiefelstede, den 14. Dezember 1999 
 
 
- Änderungen eingearbeitet - 
 
 
 
 
                               G. Hellmers                      Völkers 

Bürgermeister      Gemeindedirektor 
 
 
 
 

Bekanntmachung im Amtsblatt Reg.-Bez. Weser-Ems Nr. 15 vom 14. April 2000, S. 348 
1. Änderung v. 25.06.2001 (ab 01.01.2002) s. Amtsblatt Reg.-Bez. Weser-Ems Nr. 27 v. 06.07.2001, S. 575 
2. Änderung v. 16.12.2002 (ab 01.01.2003) s. Amtsblatt Reg.-Bez. Weser-Ems Nr.   1 v. 03.01.2003, S.   63 
3. Änderung v. 24.06.2003 (ab 01.07.2003) s. Amtsblatt Reg.-Bez. Weser-Ems Nr. 27 v. 04.07.2003, S. 576  
         und Berichtigung i. Amtsblatt Reg.-Bez. Weser-Ems Nr. 29 v. 18.07.2003, S. 612 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


